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rend des Transports, des Umschlags oder der Lagerung 
gänzlichen . oder teilweisen Verlust, Beschädigung oder 
eine andere Wertminderung (z. B. Bruch, Rosten, Rinn
verlust, innerer Verderb, Austrocknen, Verstreuen, 
Durchfeuchten! erfahren können;

d) Schäden an Gütern durch das Verhalten oder das Fehlen 
eines vorgeschriebenen oder zugelassenen Begleiters ent
standen sein können;

e) lebende Tiere aus den mit ihrem Transport oder ihrem 
Verhalten verbundenen Gefahren oder, auf Grund ihres 
.Zustandes Schaden erleiden können; '

fl Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter 
oder andere Verkehrsbestimmungen durch den Trans
portkunden nicht eingehalten worden sind;

gl Güter ganz oder teilweise fehlen, die am Transportmit
tel und Transporthilfsmittel angebrachten Plomben je
doch unverletzt und andere Anzeichen eines unberechtig
ten Eingriffs nicht erkennbar sind;

hl Güter von besonders- hohem Wert (z. B. Kunstgegen
stände, Kostbarkeiten! beim Transport oder Umschlag 
Schaden erlitten haben und der Transportkunde nicht 
ausdrücklich auf den Wert, die Beschaffenheit und die 
Anforderungen an die Behandlung dieser Güter hinge
wiesen hat.

§28
Materielle Verantwortlichkeit der Transportkunden

(11 Die Transportkunden haben bei Beschädigung von 
Transport-, Transporthilfs- und Lademitteln sowie Umschlag
einrichtungen und Verkehrsanlagen der Transport- und Um
schlagbetriebe, sofern die Beschädigung nicht gemäß § 16 
Abs. 4 beseitigt wurde,

al die für die Wiederherstellung notwendigen Aufwendun
gen in Höhe des in den preisrechtlichen Bestimmungen 

.festgelegten Preises.,

bl den Wert vor Eintritt der Beschädigung und die entste
henden Aufwendungen abzüglich des Wertes wiederver
wendbarer Teile bzw. des Schrotterlöses, sofern die Wie
derherstellung nicht möglich oder volkswirtschaftlich 
nicht vertretbar ist, 

zu ersetzen.
(2 )  Bei Beschädigung von Transport-, Transporthilfs- und 

Lademitteln der Transport- und Umschlagbetriebe ist eine 
Sanktion für den Ausfall (Nutzungsentschädigungl zu zahlen. 
Außerdem umfaßt der zu leistende Schadenersatz das Trans
portentgelt zum und vom nächstgelegenen geeigneten Instand
setzungsbetrieb, sofern die Beschädigung nicht gemäß § 16 
Abs. 4 beseitigt wurde.

(31 Gehen dem Transportkunden übergebene Transportmit
tel verloren, ist ihr Wert im Zeitpunkt der Übergabe zu erset
zen. Gehen dem Transportkunden übergebene Transporthilfs
mittel verloren, ist der doppelte Wiederbeschaffungspreis, bei 
Verlust von Lademitteln der Wiederbeschaffungspreis zu er
setzen. Außerdem ist bei Verlust von Transport-, Transport
hilfs- oder Lademitteln eine Sanktion für den Ausfall (Nut
zungsentschädigungl zu zahlen.

(41 Der Transpörtkunde hat den unmittelbaren Schaden zu 
ersetzen, der dem Transport- oder Umschlagbetrieb oder 
einem Dritten infolge

al unterlassener oder mangelhafter Prüfung der Eignung 
eines Transport-, Transporthilfs- oder Lademittels,

bl fehlender oder nicht den Erfordernissen des § 17 genü
gender Verpackung oder Verladeweise oder einer dem 
Gute innewohnenden Gefahr,

c! Nichteinhaltung der Verkehrsbestimmungen sowie ande
rer Rechtsvorschriften zur Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit,

dl unrichtigen Verhaltens oder Fehlens eines durch die Ver

kehrsbestimmungen vorgeschriebenen oder zugelassenen 
Begleiters,

e )  von Mängeln des Frachtdokumentes gemäß § 19 Abs. 5
entsteht. Hat der Transport- oder Umschlagbetrieb den Scha
den bereits einem Dritten ersetzt, hat ihm der Transportkunde 
Ersatz zu leisten.

§29
Geltendmachen und Erlöschen von Ansprüchen

(11 Ansprüche sind von den Transportkunden und den 
Transport- und Umschlagbetrieben schriftlich unter Darle
gung der Gründe, der Anspruchsgrundlage und der Beweis
mittel geltend zu machen.

(2! Ansprüche gegen die Transport- und Umschlagbetriebe 
aus Fracht- und Umschlagverträgen erlöschen mit Erfüllung 
dieser Verträge durch diese Betriebe. Davon ausgenommen 
sind ■'

al Schadenersatzansprüche wegen gänzlichen oder teilwei
sen Verlustes, Beschädigung oder sonstiger Wertminde
rung des Gutes, wenn

1. dieser Schaden vor oder bei der Ablieferung des Gutes 
festgestellt und unverzüglich die Aufnahme des Tat
bestandes beantragt wurde oder

2. die Aufnahme des Tatbestandes aus Gründen 
unterblieb, für die der Transport- oder Umschlag
betrieb verantwortlich ist;

bl Schadenersatzansprüche wegen einer Beschädigung oder 
sonstigen Wertminderung des Gutes, die bei der Ablie
ferung des Gutes äußerlich nicht erkennbar war, wenn 
der Transportkunde die Aufnahme des Tatbestandes in
nerhalb der festgelegten Frist beantragt hat und nach
weist, daß der Schaden in der Zeit zwischen der An
nahme des Gutes und der Ablieferung entstanden sein 
könnte;

cl Schadenersatzansprüche wegen Lieferfristüberschreitung, 
wenn sie innerhalb von 30 Kalendertagen nach Abliefe
rung schriftlich geltend gemacht werden;

dl Ansprüche auf Erstattung von Transportentgelt und Aus
lagen;

e )  Schadenersatzansprüche für Schäden, die durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit von Werktätigen der Trans
port- oder Umschlag betriebe verursacht wurden.

(31 Durch das schriftliche Geltendmachen wird die Verjäh
rung von Schadenersatzansprüchen und Ansprüchen auf Nach
zahlung und Erstattung von Transportentgelt gehemmt. So
weit darauf ein ablehnender Bescheid ergeht, läuft die Verr 
jährungsfrist von dem Tag an weiter, an dem der Bescheid 
dem Anspruchsberechtigten schriftlich bekanntgegeben wurde. 
Erneute Anträge, die denselben Anspruch betreffen, hemmen 
die Verjährung nicht.

§30
Erlaß von Verkehrsbestimmungen

(11 Zur Durchführung dieser Verordnung erläßt der Minister 
für Verkehrswesen Durchführungsbestimmungen, Anordnun
gen und andere Verkehrsbestimmungen. Preisrechtliche Be
stimmungen erläßt er im Einvernehmen mit dem Leiter des 
Amtes für Preise.

(21 Das Veröffentliehungsorgan des Ministeriums für Ver
kehrswesen für Verkehrsbestimmungen, die nicht im Gesetz
blatt der Deutschen Demokratischen Republik zu veröffent
lichen sind, ist der Tarif- und Verkehrs-Anzeiger (TVA1.

(31 Der Minister für Verkehrswesen ist in Durchführung 
ihm vom Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik 
gestellter Aufgaben berechtigt, zur Sicherung gesamtstaat
licher Belange sowie zur allseitigen Erfüllung der Transport
aufgaben zeitweilig abweichende Bestimmungen zur operati-


